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Geltungsbereich der Hochschulweiten Rahmenprüfungsordnung (RPO) und der Prüfungsordnungen der Studiengänge 

Die RPO gilt in Verbindung mit den Prüfungsordnungen (POen) der Studiengänge. Das bedeutet, einige Bereiche sind einheitlich in 
der RPO geregelt, andere Regelungsbereiche sind studiengangsspezifisch und weiterhin in den POen der Studiengänge zu finden. 
Diese Tabelle bildet die Zuordnung der jeweiligen Regelungsbereiche ab.  

Die POen der Studiengänge können über den grundlegenden Geltungsbereich der RPO [mittlere Spalte] hinaus weitere Teile und 
Paragrafen dem Regelungsbereich der RPO zuordnen [rechte Spalte]. Zur Klärung prüfungsrechtlicher Fragen nutzen Sie bitte stets 
sowohl die RPO als auch die PO Ihres Studiengangs. 

RPO: Teile / Paragrafen (§) Geltungsbereich Rahmenprüfungsordnung  Geltungsbereich Prüfungsordnung 
der Studiengänge* 

§ 1 Zweck der Ordnung X  
§ 2 Anwendungsbereich X  
Erster Teil - Studiengang 
§ 3 Zweck der Prüfung  X 
§ 4 Hochschulgrad  X 
§ 5 Dauer und Struktur des Studiums  X 
§ 6 Gliederung des Studiums  X 
Zweiter Teil – Studienbegleitende Prüfungen 
§ 7 Prüfungen  X 
§ 8 Prüfungsleistungen / Studienleistungen  X 
§ 9 Öffentlichkeit von mündlichen Prüfungen  X 
§ 10 Zugang und Zulassung zu Modulen, 
Studien- und Prüfungsleistungen 

 X 

§ 11 Module und Leistungspunkte  X 
§ 12 Anerkennung von Studienzeiten, 
Studienleistungen und Prüfungsleistungen 

 X 

 
*Es sei denn, in den Prüfungsordnungen der Studiengänge ist der Geltungsbereich des jeweiligen Teils oder einzelner §§ der 
Rahmenprüfungsordnung zugeordnet. Bitte informieren Sie sich zusätzlich in der Prüfungsordnung Ihres Studiengangs. 
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RPO: Teile / Paragrafen (§) Geltungsbereich Rahmenprüfungsordnung  Geltungsbereich Prüfungsordnung 
der Studiengänge* 

§ 13 Anrechnung von außerhalb eines 
Hochschulstudiums erworbenen 
Kompetenzen 

 X 

§ 14 Bewertung der Prüfungsleistungen und 
Bildung der Note 

 X 

§ 15 Zusätzliche Studien- und 
Prüfungsleistungen 

 X 
 

§ 16 Wiederholung von Prüfungsleistungen  X 
Dritter Teil - Onlineprüfungen 
§ 17 Onlineprüfungen X  
§ 18 Authentifizierung X  
§ 19 Videoaufsicht X  
§ 20 Technische Störungen während 
Onlineprüfungen 

X  

§ 21 Aufklärung von Täuschungsversuchen X  
§ 22 Datenschutz X  
Vierter Teil – Einsatz audiovisueller Kommunikationsmittel in der Lehre 
§ 23 Audiovisuelle Kommunikationsmittel in 
der Lehre 

X  

§ 24 Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen X  
Fünfter Teil - Zuständigkeiten 
§ 25 Ständige Prüfungskommission  X 
§ 26 Prüfende  X 
§ 27 Einsicht in die Prüfungsakte  X 
§ 28 Widerspruchsverfahren  X 
Sechster Teil - Sondertatbestände 
§ 29 Schutzbestimmungen X  
§ 30 Rücktritt, Versäumnis, Täuschung, 
Ordnungsverstoß 

X  
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RPO: Teile / Paragrafen (§) Geltungsbereich Rahmenprüfungsordnung  Geltungsbereich Prüfungsordnung 
der Studiengänge* 

§ 31 Ungültigkeit von Prüfungen X  
Siebter Teil – Bachelormodul bzw. Mastermodul; Abschluss des Studiums 
§ 32 Urkunde, Zeugnis, Bescheinigungen X  
§ 33 Anmeldung, Abgabe und Begutachtung 
von Bachelor- und Masterarbeiten 

X  

Achter Teil - Schlussbestimmungen 
§ 34 Inkrafttreten X  
Anlagen 
Anlage 1 Urkunde  X 
Anlage 2 Zeugnis  X 
Anlage 3 Diploma Supplement  X 
Anlage 4 Transcript of Records  X 
Anlage 5 Vorläufiges Transcript of Records  X 
Anlage 6 Eigenständigkeitserklärung über 
das selbständige Verfassen der BA-Arbeit 
bzw. MA-Arbeit sowie Erklärung der 
Übereinstimmung aller zur Begutachtung 
eingereichten Exemplare 

X  

Anlage 7 Eigenständigkeitserklärung für 
studienbegleitende schriftliche Prüfungen, die 
ohne Aufsicht absolviert werden 

X  

Anlage 8 Ausnahmen gemäß § 2 Abs. 1 X  
 

 


